
Selbsthilfeförderung nach § 20h SGB V-
Kassenindividuelle Projektförderung 2024 der AOK Nordost
für die Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

Art und Anzahl 
der geförderten 
Organisationen

0,384 € je AOK-Versicherten 
(= 30% von 1,28 €/Versicherten)

64.834,25 €

640.200,17 €

30 
Landesselbsthilfe 
-organisationen

13
Selbsthilfe-

kontaktstellen

69 
Selbsthilfegruppen

Förderschwerpunkte

-> junge Menschen in der Selbsthilfe

-> psychische Gesundheit

-> Selbsthilfe und Migration

-> Diabetes

-> Betroffene beraten Betroffene, 
      u.a. bei Suchterkrankungen

-> Schulungen zur Erweiterung des Wissens      
über die eigene Erkrankung und zur 
Beratung Betroffener




